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 Nr. 11/2022 vom 16. Dezember 2022 
 
 

 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

sehr geehrter Herr Kollege, 

 

die Vorstände der zahnärztlichen Körperschaften des Saarlandes wün-

schen Ihnen, Ihren Angehörigen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern Ihrer Praxis 

 

ein FROHES WEIHNACHTSFEST 

und 

ein GLÜCKLICHES NEUES JAHR. 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstellen schließen sich 

diesen Wünschen an. 
 
 
 Ärztekammer des Saarlandes Kassenzahnärztliche Vereinigung 
 - Abteilung Zahnärzte - Saarland 

 Dr. Lea Laubenthal Jürgen Ziehl 
 Vorsitzende Stv. Vorsitzender 
 

 
 
 

mailto:service@kzv-saarland.de
mailto:mail@zaek-saar.de
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A. Allgemeiner Teil 
 
 
1. Öffnungszeiten der Körperschaften zum Jahreswechsel 2022/2023 
 

 Ärztekammer des Saarlandes - Abt. Zahnärzte: 

Die Geschäftsstelle der Zahnärztekammer ist in der Zeit vom 24. Dezember 2022 bis 
zum 01. Januar 2023 geschlossen. Ab dem 02. Januar 2023 stehen wir Ihnen wieder 
in gewohntem Umfang zur Verfügung. 

 

 KZV Saarland: 

Auch die Geschäftsstelle der KZV Saarland ist in der Zeit vom 24. Dezember 2022 bis 
zum 01. Januar 2023 geschlossen. Ab dem 02. Januar 2023 sind wir wieder - wie ge-
wohnt - zu den üblichen Zeiten für Sie da. 

 
 
 
C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
 
1. Reminder: Umstellung der Monatsabrechnung ab dem Jahresbeginn 2023 
 
In den vorhergehenden Ausgaben des MSZ hatten wir über die Umstellung der Monatsabrech-
nung ab dem Jahresbeginn 2023 berichtet. Wir möchten nun nochmals auf die Übergangsre-
gelung zum Jahreswechsel 2022/2023 hinweisen: 
 

 Um die Umstellung hinsichtlich der Liquidität der Praxen zu begleiten, erfolgt im Januar 
2023 die Zahlung für ZE-, PAR- und KBR-Leistungen nicht am 10.01.2023, sondern am 
20.01.2023. Gleichzeitig wird der mit dem 22.11.2022 beginnende Einreichungstermin 
verlängert und läuft bis zum 02.01.2023, 12.00 Uhr. 

 
 
 
2. Reminder: Anpassung der Abschlagszahlungen ab dem Jahr 2023 
 
Wir möchten an die Information aus dem MSZ 7/2022 über die Anpassung der Abschlagszah-
lungen erinnern: Die Vertreterversammlung hat beschlossen, die Höhe der Abschlagszahlun-
gen nunmehr wieder auf das vorhergehende Niveau anzupassen (= Abrechnungs- und Aus-
zahlungsordnung i.d.F. der Beschlussfassung der Vertreterversammlung vom 20.05.2020).  
 
Für die Höhe der Abschlagszahlungen ab dem Jahr 2023 gilt demnach (wieder): 
 

 Die Höhe der 1. Abschlagszahlung beträgt 16,00 € je KCH-Behandlungsfall und 26,00 € 
je KFO-Behandlungsfall des Vorquartals. Die Höhe der 2. Abschlagszahlung beträgt 
16,00 € je KCH-Behandlungsfall und 26,00 € je KFO-Behandlungsfall des Abrechnungs-
quartals.  
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3. Reminder: Angabe der ZANR bei allen Abrechnungen ab dem Jahr 2023 
 
Bitte denken Sie daran, dass ab 2023 bei allen Abrechnungen die Zahnarztnummer ZANR 
anzugeben ist. Der Versand der ZANR durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland 
erfolgte Anfang Dezember. 
 

 Die ZANR ersetzt nicht ihre Abrechnungsnummer. Die Abrechnungsnummer gilt unver-
ändert weiter! 

 
 
 
4. Abrechnungskalender 2023 
 
Zur besseren Übersicht über die Einreichungs- und Auszahlungstermine haben wir wie gehabt 
einen Abrechnungskalender erstellt. 
 

 Den Abrechnungskalender für das Jahr 2023 finden Sie (nach Anmeldung) auf der 
Homepage der KZVS unter 

 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/ 

 
 
 
5. Abrechnungsmodule der KZBV 
 
Die Abrechnungsmodule der KZBV wurden angepasst. Bitte verwenden Sie die nachfolgend 
aufgelisteten Versionen für die Erstellung der monatlichen Abrechnungen ab Januar 2023 bzw. 
der Quartalsabrechnung 1/2023: 
 
 

Monatsabrechnung ab Januar 2023  Quartalsabrechnung ab Q 1/2023 

 Abrechnungsmodul Sendemodul   Abrechnungsmodul Sendemodul 

ZE Version 6.2 Version 2.5  KCH Version 5.5 Version 2.5 

PAR Version 4.6 Version 2.5  KFO Version 5.8 Version 2.5 

KB Version 5.0 Version 2.5     
 
 
Das ZE-Abrechnungsmodul Version 6.2 enthält bereits die neuen und ab dem 01.01.2023 gel-
tenden Festzuschüsse, die sich aufgrund des ebenfalls ab diesem Zeitpunkt geltenden GKV-
ZE-Punktwertes in Höhe von 1,0389 EUR ergeben (s. hierzu auch den Artikel „Punktwert 
Zahnersatz 2023“ in diesem MSZ), und die derzeit noch unter Vorbehalt der G-BA-
Beschlussfassung und der Prüfung des BMG stehen. 
 
 
 
6. Abrechnungshinweise zur BEMA Nr. 105 (Mu) 
 
Im MSZ 10/2022 hatten wir zum Leistungsinhalt der BEMA Nr. 105 (Mu) informiert und darauf 
hingewiesen, dass die Leistung “Full Mouth Therapy/Desinfektion (FMT/D)“ im BEMA nicht 
enthalten ist und deshalb nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet wer-
den kann. 
 

https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/index.php?idx=3&idxx=8
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Aufgrund von Nachfragen möchten wir in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass da-
mit auch die „Mundspülung mittels Chlorhexidin oder H2O2“ keine Kassenleistung darstellt und 
nicht mit der BEMA Nr. 105 (Mu) über die KZVS abgerechnet werden kann! 
 
 
 
7. Verschenken Sie kein Geld – Verfristung Monatsabrechnung 
 
In letzter Zeit erhält die KZVS häufiger Monatsabrechnungen, welche aufgrund von Verfristun-
gen leider nicht mehr bei den Krankenkassen geltend gemacht werden können. Dies ist im 
Bundesmantelvertrag-Zahnärzte durch den § 23 Abs 7 eindeutig geregelt: 
 
„Die Abrechnung von vertragszahnärztlichen Leistungen ist nach Ablauf eines Jahres vom 
Ende des Kalendervierteljahres an gerechnet, in dem sie erbracht worden sind, ausgeschlos-
sen.“ 
 
 Bei Zahnersatz ist das Eingliederungsdatum ausschlaggebend. 
 
 Bei PAR und KG/KBR ist das Datum der Leistungserbringung maßgebend. 

 
 

 ZE-Fälle mit Eingliederungsdatum bis 31.12.2021 und PAR-Leistungen und KG/KBR-
Leistungen bis 31.12.2021 können nur noch bis zum 31.12.2022 bei der KZV eingereicht 
werden. 

 
Diese Leistungen wurden von Ihnen und Ihrem Team erbracht und sollten auch honoriert wer-
den. 
 
Daher bitten wir Sie, die entsprechenden Verjährungsfristen im Auge zu behalten und möchten 
erneut an Sie appellieren, Abrechnungen fristgerecht bei uns einzureichen. Bitte überprüfen 
Sie auch Ihre monatlichen Gutschriften auf Vollständigkeit. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen die Abteilung Monatsabrechnung telefonisch oder unter der Mail-
Adresse 
 

monatsabrechnung@kzv-saarland.de 
 
gern zur Verfügung. 
 
 
 
8. Beantragung der Pauschalen zur EBZ-Refinanzierung 
 
Mit unseren E-Mails vom 12.12.2022 und 13.12.2022 hatten wir über die Beantragung der 
EBZ-Pauschalen informiert (EBZ = elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfah-
ren). Bitte denken Sie daran, diese Pauschalen bis zum 31.12.2022 zu beantragen! 
 

 Eine kurze Anleitung, wie die Beantragung über das Online-Abrechnungsportal funktio-
niert, finden Sie hier: 

 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/ 

 
 

mailto:monatsabrechnung@kzv-saarland.de
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/index.php?idx=3&idxx=11
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9. HVM-Grenzwerte für das Quartal 1/2023 
 

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 3 der Anlage 1 zum HVM der KZVS: 
 
Für das Quartal I/2023 hat der Vorstand, den Regelungen zum Honorarverteilungsmaßstab 
(HVM) entsprechend, für den Bereich der KCH-, Kieferbruch- und PAR-Leistungen die vorläu-
figen Basisgrenzwerte (Punkte pro Fall) ermittelt und festgelegt. 
 
Die sich daraus ergebenden vorläufigen Grenzwerte sind nach Abschluss der Abrech-
nung für das I. Quartal des Jahres 2023 einer Korrektur nach oben oder unten zugäng-
lich. 
 
Die sich für das Quartal I/2023 ergebenden Grenzwerte der einzelnen Gruppen sind der Web-
site der KZVS zu entnehmen. Oberhalb dieser vorläufigen Grenzwerte wird die überschrei-
tende Punktmenge vermindert vergütet. Bei den ausgewiesenen Grenzwerten (Punkte pro 
Fall) ist eine Erhöhung oder Absenkung, ausgehend von der Fallzahlstufe 421 bis 490 Fälle 
(Basisgrenzwert), bereits eingerechnet. Die Grenzwerte für das Quartal I/2023 haben sich ge-
genüber dem Vorjahresquartal I/2022 wie folgt verändert: 
 
 

  vorläufiger Basisgrenzwert 

  Pkte je Fall Pkte je Fall Differenz 

Gruppe: I/2022 I/2023 % 

Zahnärzte 104 103 - 1,0 

Oralchirurgen 109 108 - 0,9 

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen 152 152 0,0 

 
 
Die Ermittlung der Basiswerte für das Quartal I/2023 beruht auf den abgerechneten Punkt-
mengen für KCH-, Kieferbruch- und PAR-Leistungen des entsprechenden Vergleichszeit-
raums des Vorjahres (I/2022). Eine Veränderung nach § 2 Abs. 2 Bst. d der Anlage 1 zum 
HVM wegen erforderlicher Anpassung an die Entwicklung der Gesamtvergütung war dieses 
Mal nicht erforderlich. Für den Bereich der KFO-Sachleistungen wird das Abrechnungsvolu-
men basierend auf den Punktmengen des Vergleichsquartals aus dem Vorjahr (I/2022) ange-
passt. 
 

 Die Grenzwertübersicht für das Quartal I/2023 ist als Anlage beigefügt. Sie steht 

auch auf unserer Website zum Download bereit: 
 

www.zahnaerzte-saarland.de/ ➔ Meine KZV ➔ Abrechnung ➔ Grenzwerttabellen 

 Grenzwerttabelle KCH, I/2023 
 

 Bitte berücksichtigen Sie unbedingt, dass ab dem 01.01.2023 wieder eine strenge 
Budgetierung der vertragszahnärztlichen Gesamtvergütung gilt (GKV-FinStG)! Genaue-
res zum Ausmaß der Budgetierung werden wir allerdings erst dann sagen können, wenn 
die Vereinbarungen mit den Krankenkassen zu den Gesamtvergütungen für das Jahr 
2023 abgeschlossen sein werden. 

 
 
 

http://www.zahnaerzte-saarland.de/
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10. HVM-Anpassung zum 01.01.2023 
 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des HVM der KZVS: 
 
Die Vertreterversammlung der KZVS hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 eine Änderung des 
HVM beschlossen. Diese Änderung steht in Zusammenhang mit der Einführung des Struk-
turfonds zum 01.01.2023. Durch den Beschluss der Vertreterversammlung wird in § 1 „Gel-
tungsbereich“ ein neuer Abs. 3 mit folgendem Text aufgenommen: 
 

„Nicht zur Honorarverteilung gelangt der prozentuale Anteil der Gesamtvergütung, der 
aufgrund der Beschlussfassung der Vertreterversammlung für die Verwendung im Rah-
men des Strukturfonds vorgesehen ist. Gleiches gilt für die Zahlungen der Krankenkas-
sen, die aus der Vereinbarung zur Umsetzung von § 105 Abs. 1a SGB V resultieren.“ 

 

 Die ab dem 01.01.2023 geltende Fassung des HVM finden Sie in Kürze (nach Anmel-
dung) auf der Homepage der KZVS unter 

 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/ 

 

 Derzeit läuft die Herstellung des Benehmens mit den Krankenkassen zur HVM-
Anpassung. 

 
 
 
11. Budget-Abrechnung für das Kalenderjahr 2020 abgeschlossen 
 
Die Budget-Abrechnung für das Kalenderjahr 2020 ist nunmehr abgeschlossen. Soweit hier-
aus (Rück-)Zahlungen an Praxen resultieren, werden wir diese möglichst zeitnah durchführen. 
Die genauen praxis-individuellen Beträge werden dann in den entsprechenden Bescheiden 
ausgewiesen. 
 
 
 
12. Fremdkassenausgleich | Punktwertnachberechnung 
 
Bei der Abrechnung von Fällen, bei denen der Versicherte seinen Wohnsitz nicht im Saarland 
hat, sind die Regelungen des sogenannten Fremdkassenausgleichs zu beachten. In diesem 
Verfahren sind Mehreinnahmen aus Punktwertnachberechnungen in fremden KZV-Bereichen 
an die dort abrechnenden Mitglieder der KZVS weiterzugeben. 
 
Die entsprechenden Nachberechnungen werden im Online-Abrechnungsportal - NUR und 
AUSSCHLIESSLICH unter Verwendung des Heilberufsausweis (eHBA) - zur Einsicht und zum 
Download zur Verfügung gestellt. Es werden die jeweils auf die einzelnen Praxen entfallenden 
Beträge aus dieser Nachberechnung ausgewiesen. 
 
Auf Ihrer nächsten Quartalsabrechnung werden Sie eine Gut-/Lastschrift finden, mit der der 
Fremdkassenausgleich in dieser Art bereinigt wird. 
 
 
 
 
 

https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/index.php?idx=3&idxx=7
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13. Abschluss von Vergütungsvereinbarungen 2022 (BKK) 
 
Die Vertragsverhandlungen für das Jahr 2022 mit den Betriebskrankenkassen (BKK) konnten 
zum Abschluss gebracht werden. Die Vertreterversammlung der KZV Saarland hat in ihrer 
Sitzung am 30. November 2022 der Vergütungsvereinbarung für 2022 zugestimmt. 
 
Die neuen Punktwerte für 2022 gelten rückwirkend ab 01. Januar 2022 und werden in der 
Quartalsabrechnung KCH und KFO für IV/2022 und in den Bereichen der Monatsabrechnun-
gen PAR und KBR für November 2022 bereits praktiziert 
 
Die davorliegenden Zeiträume in 2022 werden zeitnah durch entsprechende Nachberech-
nungen und Korrekturen sowohl in den Monatsabrechnungen als auch den Quartalsabrech-
nungen berücksichtigt. Wir bitten Sie zu beachten, dass bei der KFO-Abrechnung die neuen 
Punktwerte auch Auswirkungen auf den Patientenanteil haben. 
 
Für das Jahr 2022: 
Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2022 um 2,29 %. 
 
Punktwerte KCH/KBR/PAR  ab 01.01.2022 =   1,1769 € 
Punktwerte IP/FU   ab 01.01.2022 =   1,2609 € 
Punktwerte KFO   ab 01.01.2022 =   0,9958 € 
 
Vorsorglich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es bei einer Überschreitung der Ge-
samtvergütung zur Absenkung im Rahmen des Honorarverteilungsmaßstabs kommen kann. 
Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses für das IV. Quartal 2022 informieren wir Sie über 
weitere Einzelheiten. 
 
 
 
14. Punktwert Zahnersatz 2023 
 
Zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband wurde der Punktwert für Zahnersatz für 
das Jahr 2023 vereinbart. Gegenüber dem aktuellen Wert erhöht sich der Punktwert um 3,45% 
und beträgt nunmehr 
 

1,0389 Euro. 
 
Dieser Punktwert ist bei allen Heil- und Kostenplänen anzusetzen, die ab dem 01.01.2023 
ausgestellt werden. 
 
 
 
15. Leistungs- und Preisverzeichnis für zahntechnische Leistungen im Rahmen der 

vertragszahnärztlichen Versorgung im Saarland - BEL II - ab 01.01.2023 
 
Die Zahntechniker-Innung des Saarlandes und die Verbände der Krankenkassen im Saarland 
haben noch keine Anschlussvereinbarung für die ab 01.Januar 2023 geltenden Höchstpreise 
für gewerbliche und praxiseigene Laboratorien – BEL II – getroffen. Somit gilt das Leistungs-/ 
Preisverzeichnis 2022 mit den linear erhöhten Basispreisen für die Übergangszeit bis zum 
Abschluss einer neuen Vereinbarung weiter. 
 
Sobald uns die Verhandlungsergebnisse für 2023 vorliegen, werden wir Sie umgehend infor-
mieren. 
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16. Anpassung des Beitragssatzes der KZVS  
 
Im Zuge der Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts der KZVS für 2023 hat die Ver-
treterversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2022 auch über den zukünftigen Beitragssatz 
entschieden. Hierbei war es erforderlich, eine Anpassung des Beitragssatzes vorzunehmen. 
Der Beitragssatz ist mit Wirkung zum 01.01.2023 auf 2,8% festgesetzt worden. Damit wird der 
Entwicklung der Kostensituation Rechnung getragen. 
 
 
 
17. Prüfung der Betriebs-, Wirtschafts- und Rechnungsführung unter Einschluss des 

Jahresabschlusses 2021 durch die Prüfstelle der KZBV | Entlastung des Vorstandes 
 
Die Prüfung der Betriebs-, Wirtschafts- und Rechnungsführung der KZVS für das Geschäfts-
jahr 2021 durch die Prüfstelle der KZBV ist abgeschlossen worden. Die Prüfung erfolgte in der 
Zeit vom 19.09.2022 bis zum 21.10.2022. 
 
Die Schlussformel des Berichts der Prüfstelle der KZBV für 2021 enthält folgende Empfehlung: 
 
Die Prüfstelle hat keine Bedenken vorzutragen, wenn die Vertreterversammlung dem Vorstand 
im Rahmen dieses Berichtes die nach der Satzung vorgeschriebene Entlastung erteilt.“ 
 
Entsprechend der Empfehlung der Prüfstelle der KZBV erteilte die Vertreterversammlung in 
ihrer Sitzung am 30.11.2022 dem Vorstand für seine Geschäftsführung im Jahre 2021 und die 
Rechnungslegung zum 31.12.2021 Entlastung.  
 
Der Bericht der Prüfstelle für das Jahr 2021 liegt ab 02. Januar 2023 gemäß § 18 Abs. 5 der 
Satzung für die Dauer von zwei Wochen in der Geschäftsstelle der KZVS zur Einsichtnahme 
offen.  
 
 
 
18. Telefon-Nrn. der AOK Rheinland-Pfalz / Saarland für Rückfragen aus den Praxen 
 
Die AOK Rheinland-Pfalz / Saarland hat uns folgende Telefonnummern für Rückfragen aus 
den Praxen mitgeteilt: 
 
 Bei Versicherten/PatientInnen, die im PLZ Bereich 0-56814 wohnen, soll die Praxis die 

Nummer 0261/3904-302 wählen,  
  
 bei Versicherten/PatientInnen, die im PLZ Bereich 56815-99999 wohnen, soll die Praxis 

die Nummer 0261/3904-301 wählen.  
 
 
 
Anlagen zum MSZ Nr. 11/2022: 
 
▪ Abrechnungskalender 2023 
 
▪ HVM-Grenzwerte für das Quartal 1/2023 
 
▪ Punktwertübersicht 
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18 Di 18
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11 Do

17 Mi
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21 Sa
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II/2023

27
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29 Sa Mo Pfingstmontag

30 Di30

Sa

*) Einreichung Dez. 2022 - am 02.01.2023, 12.00 Uhr

Di
1. Abschlag 

I/2023

Do
2. Abschlag 

I/2023

Di
Restzahlung 

IV/2022

Di
Restzahlung 

I/2023

KCH/KFO

5

Monatszahlung



1 Mo Neujahr

Monatszahlung = ZE/PAR/KB

21

Restzahlung = KCH/KFO

22

ZE/PAR/KB - Einreichungstermin KCH/KFO Einreichung bis jeweils 8:00 Uhr

Mo 30 Do ZE/PAR/KB

28 Sa 28 Di

26 26

24 Mo 24 Do 24 So

23 Mo

Feiertage
Samstag

*) Einreichung Dez. 2023 - am 02.01.2024, 12.00 Uhr SonntagAbschlag = KCH/KFO
Schulferien

31 Di ZE/PAR/KB 31

Mi 29 Fr29 Sa 29 Di 29 Fr ZE/PAR/KB
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30 Sa30 So 30 Mi 30 Sa
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So 1. Advent

23 So 23 Mi 23 Sa
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26 Di
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Puccinistr. 2, 66119 Saarbrücken

Tel. 0681/58608-0, Fax 0681/58608-14

Einreichungstermine - 

Monats-/Quartalsabrechnung -

Zahlungstermine 2023

Juli August September Oktober November Dezember

1 Sa 1 Di 1 Fr 1 So 1 Mi Allerheiligen 1 Fr

Es können nur Abrechnungen berücksichtigt werden, die zum letzten Einreichungstermin bei der Geschäftsstelle vorliegen bzw. online übertragen sind.

21 Mo

Monatszahlung

KCH/KFO

Monatszahlung

20

22 Sa

Do

Monatszahlung

22 So
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jeweils letzter Werktag im Monat - 12.00 Uhr

Do
2. Abschlag 

II/2023

Restzahlung 

II/2023
Mi Fr

Di

Di

1. Abschlag 

III/2023

2. Abschlag 

III/2023
1. Abschlag 

IV/2023

2 Di*



HVM-Grenzwerte für I.2023
Anlage MSZ 11/2022

Gruppe Zahnärzte

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle

Veränderung
des

Basis-
grenzwertes

Grenzwert:
Punkte pro Fall

von 1 bis 70 +60 % 165        
von 71 bis 140 +50 % 155        
von 141 bis 210 +40 % 144        
von 211 bis 280 +30 % 134        
von 281 bis 350 +20 % 124        
von 351 bis 420 +10 % 113        
von 421 bis 490 (Basisgrenzwert) +0 % 103        
von 491 bis 560 -2 % 101        
von 561 bis 630 -4 % 99        
von 631 bis 700 -6 % 97        
von 701 bis 770 -8 % 95        
von 771 bis 840 -10 % 93        
von 841 bis 910 -12 % 91        
von 911 bis 980 -14 % 89        
von 981 bis 1.050 -16 % 87        
ab 1.051 -18 % 84        

Gruppe Oralchirurgen

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle

Veränderung
des

Basis-
grenzwertes

Grenzwert:
Punkte pro Fall

von 1 bis 70 +60 % 173        
von 71 bis 140 +50 % 162        
von 141 bis 210 +40 % 151        
von 211 bis 280 +30 % 140        
von 281 bis 350 +20 % 130        
von 351 bis 420 +10 % 119        
von 421 bis 490 (Basisgrenzwert) +0 % 108        
von 491 bis 560 -2 % 106        
von 561 bis 630 -4 % 104        
von 631 bis 700 -6 % 102        
von 701 bis 770 -8 % 99        
von 771 bis 840 -10 % 97        
von 841 bis 910 -12 % 95        
von 911 bis 980 -14 % 93        
von 981 bis 1.050 -16 % 91        
ab 1.051 -18 % 89        

Gruppe Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle

Veränderung
des

Basis-
grenzwertes

Grenzwert:
Punkte pro Fall

von 1 bis 70 +60 % 243        
von 71 bis 140 +50 % 228        
von 141 bis 210 +40 % 213        
von 211 bis 280 +30 % 198        
von 281 bis 350 +20 % 182        
von 351 bis 420 +10 % 167        
von 421 bis 490 (Basisgrenzwert) +0 % 152        
von 491 bis 560 -2 % 149        
von 561 bis 630 -4 % 146        
von 631 bis 700 -6 % 143        
von 701 bis 770 -8 % 140        
von 771 bis 840 -10 % 137        
von 841 bis 910 -12 % 134        
von 911 bis 980 -14 % 131        
von 981 bis 1.050 -16 % 128        
ab 1.051 -18 % 125        
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Stand:  14.12.2022 KCH ZE KFO IP/FU
PAR/KBR

Primärkassen Saarland

AOK 1,1832 1,0389 1,0013 1,2436

BKK 1,1769 1,0389 0,9958 1,2609

IKK 1,1536 1,0389 0,9760 1,2359

SVLFG vorm. LKK 1,1601 1,0389 0,9816 1,2430

Knappschaft 1,1785 1,0389 0,9993 1,2457

Ersatzkassen 
vdek 1,1810 1,0389 0,9993 1,2451

Sonstige Kostenträger 

Bundeswehr 1,3027 1,1186 1,1186 1,3027

Bundespolizei 1,3027 1,1186 1,1186 1,3894

Sozialamt (siehe AOK) 1,1832 1,0389 1,0013 1,2436

Berufsgenossenschaften 1,3600 *) 1,3600 1,3600

Versorgungsamt      je nach Kassenzugehörigkeit

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Saarland

Die vorstehende Tabelle enthält die aktuell gültigen Punktwerte. Der Zeitpunkt, ab dem
die Punktwerte gültig sind, ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung.

Änderungen seit der letzten Übersicht Stand 20.07.2022 in Fettdruck. Siehe auch Rückseite.
*) Siehe besonderes Gebührenverzeichnis

Bei der KFO-Behandlung gilt immer der Punktwert am Sitz des Zahnarztes. Bei der Versorgung
mit ZE gilt bei den Primär- und Ersatzkassen der bundeseinheitliche Punktwert.

Für KCH-, IP-, FU-, PAR- und KBR-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz der Krankenkasse,
bei Wohnortkassen der Punktwert am Wohnort der/des Versicherten.

Punktwertübersicht für 2023

(umseitig Punktwerte ab 01.01.2015)

Punktwerte im Praxiscomputer geändert am: ____________________,  durch: _________________

in Euro

Bitte wenden

2023.1.1 Seite 1

mkoldehoff
Texteingabe
Anlage MSZ 11/2022



KCH/PAR/KBR ZE KFO IP/FU

AOK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
AOK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626
AOK ab 1.1.2017 1,0363 3) 0,8820 0,8769 3) 1,0892 3)
AOK ab 1.1.2018 1,0671 3) 0,9296 2) Website-MSZ 2/21 3) 1,1215 3)
AOK ab 1.1.2019 1,1220 0,9297 0,9494 1,1793
AOK ab 1.1.2020 1,1282 0,9576 0,9547 1,1858
AOK ab 1.1.2021 1,1567 0,9818 0,9789 1,2158
AOK ab 1.1.2022 1,1832 1,0043 1,0013 1,2436
AOK ab 1.1.2023 1,0389

BKK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
BKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
BKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
BKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
BKK ab 1.1.2019 1,0874 0,9297 0,9201 1,1650
BKK ab 1.1.2020 1,1222 0,9576 0,9495 1,2023
BKK ab 1.1.2021 1,1506 0,9818 0,9735 1,2327
BKK ab 1.1.2022 1,1769 1,0043 0,9958 1,2609
BKK ab 1.1.2023 1,0389

IKK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
IKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
IKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
IKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
IKK ab 1.1.2019 1,0671 0,9297 0,9029 1,1433
IKK ab 1.1.2020 1,1251 0,9576 0,9519 1,2054
IKK ab 1.1.2021 1,1536 0,9818 0,9760 1,2359
IKK ab 1.1.2022 1,0043
IKK ab 1.1.2023 1,0389

SVLFG (LKK) ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
SVLFG (LKK) ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
SVLFG ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
SVLFG ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
SVLFG ab 1.1.2019 1,0954 0,9297 0,9268 1,1736
SVFLG ab 1.1.2020 1,1315 0,9576 0,9574 1,2123
SVFLG ab 1.1.2021 1,1601 0,9818 0,9816 1,2430
SVFLG ab 1.1.2022 1,0043
SVFLG ab 1.1.2023 1,0389

KN ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
KN ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626
KN ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8769 1,0897
KN ab 1.1.2018 1,0615 0,9296 2) 0,9000 1,1221
KN ab 1.1.2019 1,0896 0,9297 0,9239 1,1518
KN ab 1.1.2020 1,1245 0,9576 0,9535 1,1887
KN ab 1.1.2021 1,1521 0,9818 0,9769 1,2178
KN ab 1.1.2022 1,1785 1,0043 0,9993 1,2457
KN ab 1.1.2023 1,0389

vdek ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
vdek ab 1.1.2016 1,0108 0,8605 0,8553 1,0626
vdek ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8763 1,0897
vdek ab 1.1.2018 1,0653 0,9296 2) 0,9014 1,1221
vdek ab 1.1.2019 1,0925 0,9297 0,9244 1,1518
vdek ab 1.1.2020 1,1275 0,9576 0,9540 1,1887
vdek ab 1.1.2021 1,1546 0,9818 0,9769 1,2172
vdek ab 1.1.2022 1,1810 1,0043 0,9993 1,2451
vdek ab 1.1.2023 1,0389

1) ZE-Punktwert ab 1.4.2014  || 2) Punktwert ZE ab 1.7.2018  || 3) nicht für Leistungen in Auftragsfällen

Fettdruck = neue Punktwerte 14.12.2022
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